Merkblatt zur Ausübung von Nebentätigkeiten für Bedienstete im Schuldienst des Landes Thüringen

(§§ 66 - 72 ThürBG, ThürNVO, § 3 Abs. 4 TV-L)

Grundsätzlich darf jede Nebentätigkeit nur

· mit vorheriger Billigung des zuständigen Staatlichen Schulamtes

· außerhalb der Arbeitszeit und

· ohne Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst​herrn/Arbeitgebers ausgeübt werden.

Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit dürfen nur in besonders begründeten Fäl​len, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden. Die Inanspruch​nahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn/Arbeitgebers bedarf der vorherigen Genehmigung; in diesen Fällen ist ein angemessenes Entgelt zu entrichten.

Der Antrag auf Genehmigung sowie die Anzeige der Übernahme einer Nebentätigkeit haben rechtzeitig vor Beginn der Nebentätigkeit zu erfolgen.

Nachweise, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie Entgelte und geldwerte Vorteile (Verträge, Vereinbarungen oder dergleichen), sind mit dem Antrag vorzulegen beziehungsweise nach Genehmigung der Nebentätigkeit unverzüglich nachzureichen.

Dem Lehrer ist nicht gestattet, bezahlten privaten Nachhilfeunterricht an Schüler der Klassen zu erteilen, in denen er regelmäßig unterrichtet. An Prüfungen eines Schülers, den er im Privatunterricht vorbereitet hat, darf er als Mitglied des Prüfungsausschusses nicht teilnehmen. (§ 16 Abs. 2 Dienstordnung für Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte an den staatlichen Schulen in Thüringen)
Hinweise für Beamte:

Grundsätzlich haben verbeamtete Lehrer vor Aufnahme einer Nebentätigkeit einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung beim zuständigen Staatlichen Schulamt zu stellen. 

In manchen Fällen genügt eine vorherige Anzeige. 

Die gesetzlichen Regelungen befinden sich in den §§ 66 ff Thüringer Beamtengesetz (ThürBG, vom 08.09.1999, GVBl. S. 525), in der Thüringer Nebentätigkeitsverordnung (ThürNVO, vom 24.02.1995, GVBl. 1995 S. 135).

Hinweise für Beschäftigte:

§ 3 Abs. 4 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.

